
 

  Gutachten: 2006-220 
 

AZ: 1 O 10/01 

Datum:  03.05.2007 

 
(Muster-)G U T A C H T E N 
 
über den Verkehrswert und die Ermittlung eines eventuell vorhandenen 
merkantilen Minderwertes für das Grundstück Harry-Can-Weg 17-23 in 
12000 Berlin, der, vollständige Instandsetzung der Risse vorausgesetzt, 
dem Gebäude nach Beseitigung der Schäden möglicherweise noch anhaf-
tet.  
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1 Vorbemerkungen 
 
 
Auftraggeber: Gericht Berlin 

Aktenzeichen: 1 O 10/01 

Beweisbeschluss und 
Beweisergänzung: 

„Es soll Beweis erhoben über die Behauptung der Klägerin, auf Grund des feh-
lenden Gleitlagers zwischen Attika und Mauerwerk und der dadurch verursach-
ten Rissbildungen verbleibe nach Beseitigung der Mangelursachen und der Riss-
bildungen ein merkantiler Minderwert in Höhe von mindestens 90.000,00 € an 
den Gebäuden“ 
„Die Feststellungen zu einem merkantilen Minderwert sind für den Stichtag 
23.12.2003 zu treffen.“ 
 

Auftragseingangsdatum:  03.04.2006 

Gutachterliche Leistung: Verkehrswert (§ 194 BauGB) und die Ermittlung eines eventuell vorhandenen 
merkantilen Minderwertes 
 

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Gerichtliche Auseinandersetzung 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

23.12.2003 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug: 
 

·  Wohnungsgesellschaft mbH 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 13.07.2006 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

die Rechtsanwältin der Streithelferin Bauen GmbH, 
ein Vertreter der Streithelferin Bauen GmbH, 
ein Vertreter der Klägerin, 
eine Mieterin  
 
und der unterzeichnende Sachverständige selbst 
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Es konnten das Gebäude von außen und das Treppenhaus besichtigt werden. 
Außerdem wurden zwei Wohnungen besichtigt, die von den Rissbildungen be-
troffen waren.  
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

Eine technische Mitarbeiterin des Sachverständigen 
 
Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwortung 
erstellt. 
 

Besonderheiten: Bei dieser Wertermittlung ist ein am Tage der Ortsbesichtigung vom Wertermitt-
lungsstichtag unterschiedlicher Grundstückszustand vorhanden. Nach dem Be-
wertungsstichtag wurde die Fassade mit einem Wärmedämmsystem versehen 
und neu geputzt. Die Risse in den Wohnungen wurden durch das Vorstellen von 
Gipskartonwänden, die tapeziert wurden, beseitigt. Damit ist eine direkte Be-
handlung der Risse ausgeblieben.  
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Berlin, ca. 3,4 Mio. Einwohner; Stadtbezirk Treptow-Köpenick; Ortsteil Kö-
penick 
 
süd-östlicher Stadtrand 

Geschäfte des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung 

innerörtliche Lage: 
 

öffentliche Verkehrsmittel (S-Bahn) in fußläufiger Entfernung 
 

Lagequalität: 
(sachverständige Einschätzung) 
 

Wohnlage: mittel Geschäftslage: nicht geeignet 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

ausschließlich wohnbauliche Nutzung; offene, i.d.R. 4-5-geschossige Bauwei-
se 
 

Immissionen: gering durch Straßenverkehr, leicht überdurchschnittlich durch Bahnlinie 
 

 

2.2 Grund und Boden 
Grundbuch: Grundbuch von  Blatt lfd. Nr. 
 Berlin-Köpenick  10000 3 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Berlin-Köpenick 100 101 700 
 Berlin-Köpenick 100 102 5.065 
  

 
 Summe: 5.765 m² 

 
Laut Katasterkarte ist das Flurstück 102 als Flurstück 202 bezeichnet. Ein Flurstück 102 gibt es nicht.  
 
 

2.3 Erschließung 
Straßenart: 
 

Wohnstraße 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; Fahrbahn asphaltiert; Gehwege vorhanden  
 

Versorgungsanschlüsse 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom; Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalan-
schluss 
 

Grenzverhältnisse, nach-
barliche Gemeinsamkei-
ten: 
 

keine Grenzbebauung des Gebäudes 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 
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2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 
·  keine Eintragungen 
 
Quelle: Grundbuchauszug vom 29.05.2006 
 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines 
Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. bestehende Schul-
den bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachgerecht berücksichtigt werden.) 
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rech-
te sowie besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht vorhanden. 
 

Vermietungssituation: 
 

Es bestehen zum Stichtag für 46 Wohneinheiten Mietverträge. Es ist kein 
Leerstand vorhanden.  
 

 Quelle: Vorgutachten, Mietenliste  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Kuss, Bezirksamt Treptow-Köpenick, 27.06.2006 

2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Grünfläche  
 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Es liegt keine Art von Bebauungsplan vor, es handelt sich um einen unbeplan-
ten Innenbereich nach § 34 BauGB. 
 

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff., keine städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165ff., keine Erhaltungssat-
zungen im Sinne der §§ 172-174 und keine städtebaulichen Gebote im Sinne 
der §§ 175-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Kuss, Bezirksamt Treptow-Köpenick, 27.06.2006 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
 
Beitrags- und Abgaben-
situation: 
 

Das Bewertungsobjekt ist tlw. beitrags- und abgabenpflichtig.  
 
Die Straße ist nicht erstmalig hergestellt im Sinne der § 127 ff. BauGB. Die 
Höhe der voraussichtlich entstehenden Beiträge kann z. Zt. nicht angegeben 
werden, weil weder der Zeitpunkt noch die Kosten der endgültigen Herstellun-
gen feststehen. Ein Wasser- und Abwasseranschluss ist vorhanden. Es sind 
keine Kosten mehr offen. 
 
Quelle: Schriftliche Auskunft, Frau Mund, Bezirksamt Treptow-Köpenick; telefonische Aus-
kunft, Herr Schnute, Berliner Wasserbetriebe, 30.06.2006 
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2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
 
Baulasten: 
 

Das Baulastenverzeichnis wurde nicht eingesehen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass keine wertbeeinflussenden Eintragungen enthalten sind. 
 

Denkmalschutz: 
 

Laut Berliner Denkmalschutzgesetz ist ein Denkmal ein Denkmal unmittelbar 
durch Gesetz selbst, d.h. die Eintragung in die Denkmalliste hat lediglich hin-
weisenden Charakter. Sie ist somit lediglich eine sachverständige Äußerung 
des Denkmalamtes, rechtsbegründende Bedeutung kommt ihr somit nicht zu.  
  
Sind die Tatbestandsmerkmale des Denkmalschutzes im entsprechenden 
Denkmalschutzgesetz erfüllt, so ist das Bauwerk ein Denkmal.  
 
Das Grundstück ist nicht in der Denkmalliste Berlins eingetragen. 
 
Der unterzeichnende Sachverständige ist kein Sachverständiger für die Denk-
malwürdigkeit von Gebäuden. Es wird davon ausgegangen, dass das Gebäude 
nicht denkmalwürdig im Sinne des Berliner Denkmalschutzgesetzes ist. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 
 

Naturschutz: 
 

Es sind keine über die generell geltende Baumschutzverordnung hinausgehen-
den naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen worden. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 
 

Wasserschutz: Das Bewertungsobjekt liegt in der Trinkwasserschutzzone der Stufe III B. 
 
Gemäß § 8 der 3. Durchführungsverordnung zum Wassergesetz gelten dort 
folgende Verbote: 
 
�  Umgang mit radioaktiven Stoffen,  
�  Einleiten und Versenken von Abwasser und Wasserschadstoffen 
 
Dieser Umstand trifft auf eine Vielzahl von Grundstücken in der Bodenricht-
wertzone zu und ist daher nicht wertrelevant.  
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 
 

 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
 
Bodenbelastung: Auskünfte aus dem Altlastenkataster der zuständigen Unteren Bodenschutzbe-

hörde wurden nicht eingeholt. 
 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen).  
 
Es wird demzufolge von ungestörten Bodenverhältnissen ausgegangen. 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 
 
Gebäudetyp: Mehrfamilienhäuser mit vier bzw. fünf Vollgeschossen; unterkellert mit Flach-

dach 
 

Baujahr:  1997 (laut Vorgutachten) 

Bauweise: massiv mit Stahlbetondecken 

Dach: Dachform: Flachdach 

Deckung: Dachpappe 

Unterkonstruktion: Stahlbeton 
 

 
Fassade: geputzt und gestrichen und teilweise Klinkerfassade 

Fenster: durchgehend Holzfenster mit Isolierverglasung 

Sanitärbereich: gefliest, eingebaute Wanne, Waschbecken, WC 
 

Heizung: Gas-Zentralheizung mit Flachheizkörpern bzw. Rippenheizkörpern und Thermos-
tatventilen 
 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in normal erhaltenem Zustand. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis 
nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt 
werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Ver-
gleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeigneter Bodenrichtwert vor. Das Niveau des Bo-
denrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit anderen Richtwerten verglichen und für plausi-
bel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher auf dieser Grundlage durchgeführt. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vor-
rangig angewendet. 

Vergleichswertverfahren 
Existiert eine ausreichende Anzahl tatsächlicher Verkaufspreise oder ein Vergleichsfaktor2 für vergleich-
bare Objekte, so kann für jede Objektart ein Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 
 
Für das zu bewertende Objekt existiert kein geeigneter Vergleichsfaktor, da für Ost-Berlin keine 
hinreichende Anzahl von Verkäufen von Mehrfamilienwohnhäusern der Baujahre nach 1990 aus-
gewertet wurden, daher kann kein indirektes Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
2 Zumeist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für eine bestimmte Objektart. 
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3.2 Bodenwertermittlung 
 

=

=

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 690.070,50 €

Der Bodenwert beträgt rund: 690.000,00 €

Summe der Zu- und Abschläge -30 %

(An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften) angepasster Bodenrichtwert: 119,70 €/m²

Eigenschaft Begründung Zu-/Abschlag

GFZ
Umrechnung anhand von Umrechnungskoeffizienten.
Quelle: Berliner Gutachterausschuss, 2004

-30 %

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet): 23.12.2003 171 €/m²

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück hinsichtlich der
Geschossflächenzahl. Im Folgenden wird diese Eigenschaftdes Richtwertgrundstücks mittels
Umrechnungskoeffizienten angepasst, so dass das Richtwertgrundstück und das Bewertungsgrundstück
vergleichbar sind.

Veränderung -10,50 %

Veränderung bis zum Wertermittlungsstichtag: -10,24 %

Bodenrichtwert 1.1.2003 190 €/m²

Bodenrichtwert 1.1.2004 170 €/m²

GFZ 1,0 0,7
Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
Flächenart Wohnbaufläche Wohnbaufläche
baureifes Land ja ja
Fläche keine Angabe 5.765 m²

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück
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3.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bodenwertermittlung 
 
Grundstücksfläche 
 
Quelle: Grundbuch 
 
 
Beitrags- und Abgabenzustand 
 
Das Bewertungsobjekt ist teilweise beitrags- und abgabenfrei (siehe Abschnitt 2.4.2.2). Dieser Umstand 
betrifft eine Vielzahl von Grundstücken in der Bodenrichtwertzone und ist daher im Bodenrichtwert enthal-
ten.  
 
 
Geschossflächenzahl (GFZ) 
 
Es wird die tatsächlich vorhandene GFZ des Grundstücks angesetzt, da diese der realisierbaren GFZ ent-
spricht. 
 

lfd.
Nr.

Geschoss /
Grundrissebene

Erläuterung Formel (+/-) Länge
(m)

Breite
(m)

Anrechenbare
Vollgeschosse

Faktor Geschossfläche
(m²)

1 EG Teilbereich links l*b + 9,53 10,05 4 2 766,21
2 EG Teilbereich Mitte links l*b + 10,98 9,91 4 2 870,49
3 EG Teilbereich Mitte rechts l*b + 10,98 10,28 5 2 1.128,74
4 EG Teilbereich rechts l*b + 14,58 7,68 5 2 1.119,74

3.885,18

Geschossfläche (GF)

Summe:

Die Maße wurden den Bauzeichungen entnommen.

 
Geschossfläche 3.885,18 m²

Grundstücksfläche 5.765,00 m²
= rd. 0,7GFZ ==

 
 
 
Bodenrichtwert 
 
Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenrichtwert ver-
wendet. Die Veränderung zwischen den verwendeten Bodenrichtwerten wurde errechnet und gerundet, und 
die daraus resultierende Veränderung bis zum Wertermittlungsstichtag aufgrund einer linearen Entwicklung 
der Grundstückspreise ermittelt. Anhand dieser Veränderung wurde der Bodenrichtwert am Wertermitt-
lungsstichtag bestimmt. 
 
 
GFZ-Anpassung 
 
Um die Unterschiede in der Bebaubarkeit zu berücksichtigen, wurde eine Anpassung anhand der in der Be-
rechnung angegebenen Umrechnungskoeffizienten durchgeführt. 
 

GFZ 0,7 � Faktor = 0,3654 0,3654

GFZ 1,0 � Faktor = 0,5246 0,5246
= rd. 70 %
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3.3  Ertragswertermittlung 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

+
=Ertragswert 1.796.496,62 €

Der Ertragswert beträgt rund: 1.800.000 €

Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 1.796.496,62 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 0,00 €

Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger) 1.106.496,62 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 690.000,00 €

Ertrag der baulichen Anlagen (= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens) 94.097,85 €

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 94 Jahre 11,759

Reinertragsanteil des Bodens (= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 8,5 % 58.650,00 €

35.323,23 €

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten) 152.747,85 €

Summe 35.323,23 €

Verwaltung 6 % 188.071,08 € 11.284,26 €

Stellplätze 35,00 € 23 805,00 €
Wohnen 6,70 €/m² 2.918,98 m² 19.557,17 €
Instandhaltung

Wohnen 2 % 183.839,76 € 3.676,80 €
Mietausfallwagnis
Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Rohertrag 188.071,08 €

Summe 2.918,98 m²
352,61 € 4.231,32 €

15.672,59 € 188.071,08 €
Sonstige

2.918,98 m² 5,25 €/m²
Fläche Miete/m²Einnahmen

Wohnungen
Miete/mtl Miete/Jahr

15.319,98 € 183.839,76 €
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 
Flächen 
 
Die Flächen wurden aus der übergebenen Mieterliste entnommen und anhand vorhandener Bauzeichnungen 
überschlägig plausibilisiert. 
 
Quelle: Eigene Berechnung, Mietenlisten, vorliegende Pläne, Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Lose-
blattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
 
 
Rohertrag 
 
Das Modell des Berliner Gutachterausschusses zur Ableitung des Liegenschaftszinssatzes geht von den 
tatsächlich erzielten Mieten aus. Daher muss der Sachverständige - um der ersten Forderung marktkonfor-
mer Wertermittlung zu entsprechen, im selben Wertermittlungsmodell zu bleiben - auch in dieser Werter-
mittlung von der tatsächlichen Miete ausgehen. 
 
Der Mietenspiegel 2003 stellt folgende Mieten dar: 
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Wohnungen 
Harry-Can-Weg 17 Stillerzeile 30

1 EG 47,20 244,84
2 EG 47,26 245,15
3 EG 68,07 352,55
4 1. OG 47,07 244,18
5 1. OG 46,91 243,34
6 1. OG 78,39 405,81
7 2. OG 46,98 243,71
8 2. OG 46,97 243,65
9 2. OG 78,26 405,14

10 3. OG 46,90 255,29
11 3. OG 46,76 254,53
12 3. OG 78,31 405,39
13 4. OG 47,00 255,82
14 4. OG 46,71 254,25
15 4. OG 76,67 416,53

Gesamt 849,46 4.470,18

 
Harry-Can-Weg 19  Stillerzeile 32

1 EG 68,26 353,52
2 EG 75,22 389,43
3 1. OG 77,63 401,87
4 1. OG 77,76 402,54
5 2. OG 77,98 423,62
6 2. OG 77,92 423,28
7 3. OG 77,95 403,53
8 3. OG 77,95 403,53

Gesamt 610,67 3.201,32
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Harry-Can-Weg 21 Stillerzeile 34
1 EG 46,96 243,60
2 EG 47,21 244,90
3 EG 67,75 350,89
4 1. OG 46,91 243,34
5 1. OG 46,76 242,57
6 1. OG 77,80 402,76
7 2. OG 46,89 239,35
8 2. OG 46,81 242,83
9 2. OG 78,69 407,35

10 3. OG 46,76 242,12
11 3. OG 46,95 255,55
12 3. OG 78,86 408,22
13 4. OG 46,73 254,35
14 4. OG 46,75 254,48
15 4. OG 76,42 415,17

Gesamt 848,25 4.447,48

 
Harry-Can-Weg 23 Stillerzeile 36

1 EG 68,20 353,22
2 EG 74,88 387,68
3 1. OG 78,04 404,00
4 1. OG 77,62 401,82
5 2. OG 78,07 424,11
6 2. OG 77,86 422,96
7 3. OG 78,06 404,10
8 3. OG 77,87 403,11

Gesamt 610,60 3.201,00

 
Stellplätze
Anzahl 23,00
Einnahmen 352,61
Miete/Platz 15,33

Zusammenfassung
Anzahl Wohnen gesamt 46
Fläche Wohnen 2.918,98
Einnahmen Wohnen 15.319,98
Miete/m² 5,25
Anzahl Stellplätze 23
Einnahmen Stellplätze 352,61
Einnahmen Wohnen + Stellpl. 15.672,59
Jahreseinnahmen 188.071,08  

 

Die durchschnittliche Wohnmiete liegt bei 5,25 €/m². Diese Miete bewegt sich unterhalb des durchschnittli-
chen Spannenbereiches von 5,64 – 8,81 €/m² des Berliner Mietenspiegels 2003 und ist daher als nachhaltig 
anzusehen. In dieser Wertermittlung wird von der ungeminderten Miete ausgegangen, da die Schäden als 
beseitigt unterstellt werden.  
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Bewirtschaftungskosten 
 
Die Bewirtschaftungskosten werden nach den Angaben des Berliner Gutachterausschusses bei der Ablei-
tung der Liegenschaftszinssätze angesetzt. 
 
 
Liegenschaftszinssatz 
 

Unterer Spannenwert Mittlerer Wert Oberer Spannenwert

8,0 % 8,7 % 9,5 %

-0,4 -0,4 -0,4 Korrekturfaktor Stichtag
0,5 0,5 0,5 Korrekturfaktor Lage Ost-Berlin

8,1 % 8,8 % 9,6 %

8,5 %

Die Spannenwerte wurden entsprechend dem Reinertragsanteil des Bewertungsobjektes ausgewählt. Die 
Werte mussten extrapoliert werden. 

Aufgrund der Lage innerhalb der Bezirksgruppe und des Objektzustandes wird vom unteren Spannendrittel 
ausgegangen.

Der anzuwendende Liegenschaftszinssatz wird daher wie folgt geschätzt:

Quelle: Gutachterausschuss Berlin, Amtsblatt von Berlin Nr. 58

Neubauten (Baujahre nach 1948) Freifinanzierter Wohnungsbau inkl. Förderung ausgelaufen einfache und 
mittlere stadträumliche Wohnlagen im Westteil Berlins

 
 
 
Restnutzungsdauer 
 

Baualter Wirtschaftliche Restnutzungsdauer 
6 Jahre 94 Jahre 

Quelle: Gutachterausschuss Berlin 

    
 
Vervielfältiger 
 
Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher Zinsaspek-
ten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten Liegenschaftszins-
satzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der 
WertV festgelegten Formel. 
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Im vorliegenden Bewertungsfall sind keine besonderen wertbeeinflussenden Umstände vorhanden. Es wird 
auftragsgemäß unterstellt, dass die Schäden technisch vollständig beseitigt sind.  
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3.4  Verkehrswert 
 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um zwei 1997 erbaute Mehrfamilienhäuser mit zu-
sammen 2.918,98 m² Wohnfläche. 

Der Verkehrswert (ohne Berücksichtigung eines eventuellen merkantilen Minderwertes) für 
das Grundstück Harry-Can-Weg 17 in 12000 Berlin wird zum Wertermittlungsstichtag 
23.12.2003 mit rd. 

1.800.000,00 € 
ermittelt. 
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4 Zur Bestimmung des merkantilen Minderwertes 
 
Über die Ursache und den Umfang der Schäden wurden Bauschadensgutachten eingeholt. Die Ergebnisse 
dieser Gutachten waren der Beurteilung zugrunde zu legen. Nach diesen Gutachten sind die entstandenen 
Schäden ursächlich auf fehlerhafte Bauausführungen und –planung zurückzuführen. Alle Schäden werden 
als vollständig nach den Regeln der Technik beseitigt unterstellt. Dabei ist klar, dass ein Gleitlager nicht 
eingefügt werden kann und eine Sanierung derart erfolgt ist, dass die sichtbaren Schäden (Risse) beseitigt 
wurden.  
 
Vielen Teilnehmern am Wirtschaftsleben ist geläufig, dass bei einem viel kürzerlebigen Investitionsgut als 
einem Bauwerk, nämlich einem Auto, nach einem Unfall trotz sachgerechter Instandsetzung immer noch 
etwas „hängen bleibt“: Das Wissen darum, dass ein „Unfallauto“ am Markt weniger geschätzt wird als ein 
unfallfreies Fahrzeug. Dieser Schaden wird als „merkantiler Minderwert“ bezeichnet.  
 
Unter dem Begriff des „merkantilen Minderwertes“1 wird die Minderung des Handelswertes eines Objek-
tes verstanden, das nach einem Schaden zwar instand gesetzt wurde, allerdings nach allgemeiner Marktan-
sicht aufgrund des Verdachts möglicherweise noch verborgen gebliebener und folglich nicht beseitigter 
Schäden mit einem Preisabschlag gehandelt wird. Es liegt also nicht ein konkreter physisch feststellbarer 
Schaden vor, sondern lediglich der nachteilige „Geruch“, der dem Bewertungsobjekt noch anhaftet. Damit 
soll umschrieben werden: Zu sehen ist nichts, aber der Nachteil gegenüber anderen vergleichbaren, nicht 
beeinträchtigten Objekten ist vorhanden.  
 
So definiert auch der BGH in seinem Urteil vom 8. 12. 1977 (– VII ZR 60/76 –) den merkantilen Minder-
wert wie folgt: 
 
 
„Der merkantile Minderwert liegt in der Minderung d es Verkaufswerts einer Sache, die trotz völ-
liger und ordnungsgemäßer Instandsetzung deshalb verbleibt, weil bei einem großen Teil des Pub-
likums vor allem wegen des Verdachts verborgen gebliebener Schäden eine den Preis beeinflussen-
de Abneigung gegen den Erwerb besteht.“ 
 

 
Eine merkantile Minderung des Verkehrswertes ist nach allgemeiner Auffassung folglich als derjenige am 
Markt beobachtbare Preisabschlag zu verstehen, der bei einem (fiktiv unterstellten) Verkauf des Grund-
stücks im normalen Marktgeschehen ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse am 
Wertermittlungsstichtag hinzunehmen wäre.  
 
Nicht jeder Mangel begründet einen merkantilen Minderwert eines Grundstückes. So ist zum Beispiel 
dann keine Wertminderung anzunehmen, wenn eine regelmäßige, der Höhe nach angemessene Gegenleis-
tung      (z. B. Rentenzahlung) einen Mangel wirtschaftlich ausgleicht. Es sind aber auch Fälle denkbar, 
bei denen zwar ein Mangel existiert, Beeinträchtigungen hieraus aber nicht bedeutsam sind. Ein Minder-
wert wird deshalb nur dann anzuerkennen sein, wenn der Mangel von Bedeutung war und jeder Erwerber 
des Grundstücks ihn als Nachteil empfindet. Das Ausmaß des Minderwertes hängt also von der Bedeutung 
und der Größe des Schadens sowie (bei Ertragsobjekten, wie im hier zu bewertenden Fall) eines mögli-
chen Ertragsausfalls ab. 
 
Beim vorliegenden Fall liegt zweifelsohne ein Mangel am zu bewertenden Grundstück vor, der nicht nur 
unbedeutsame Ausmaße hat.  
 

                                                      
1 Der Begriff merkantil bedeutet eigentlich: „zum Handel gehörend, auf Handel beruhend“ [aus dem ital. mercantile „kaufmän-

nisch zu mercante „Kaufmann“,< lat. mercari „Handel treiben“, zu merx, Gen. mercis, „Ware“] (Def. aus: Das Deutsche Wör-
terbuch, Knaur, Lexikografisches Institut, München, 1985 
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Der Werteinfluss derartiger Makel ließe sich sicherlich am marktgerechtesten nach dem 
Vergleichswertverfahren aus der Ableitung von Schadensgraden tatsächlicher Verkaufspreise solcher 
Objekte bestimmen. In diesem Fall kann dieses ansonsten aussagekräftige Verfahren jedoch nicht zur 
Ermittlung der anzusetzenden Wertminderung herangezogen werden. Für eine statistisch gesicherte 
Aussage könnte keine ausreichende Anzahl von entsprechenden Vergleichsgrundstücken ermittelt werden. 
Es besteht kein „Markt“ für merkantile Wertminderungen, aus dem Parameter ableitbar wären, die die 
Antwort auf die Fragestellung nach einem merkantilen Minderwert geben würden, denn Wertminderungen 
werden üblicherweise nicht gehandelt. Zudem unterscheiden sich geschädigte Grundstücke so stark nach 
Ursache, Art und Höhe der Schäden, dass ein Vergleich unmöglich wäre. Es sind also andere, nachfolgend 
beschriebene Wege zu beschreiten, um die Höhe des merkantilen Minderwertes zu bestimmen.  
 
Es gibt verschiedene Wege, einen merkantilen Minderwert für ein geschädigtes Objekt zu ermitteln. Es 
werden nachfolgend mehrere Ansätze der Ermittlung des merkantilen Minderwertes untersucht. 
 

4.1 Reinertragsansatz 
Dieser Ansatz wurde von Vogel1 entwickelt und vom Unterzeichner hier als eine mögliche Form der Be-
stimmung eines eventuell vorhandenen merkantilen Minderwertes nachvollzogen.  
Der Verkehrswert eines Ertragsobjektes wird in aller Regel vor allem durch seine Renditemöglichkeiten 
bestimmt, also durch seine zukünftig zu erwartenden Erträge. Dieser lässt sich in einem rechnerisch be-
stimm- und überprüfbaren Ertragswert darstellen. Der Ertragswert korreliert dabei im Wesentlichen in 
Abhängigkeit von den Reinerträgen, die bei dem Bewertungsobjekt erwirtschaftet werden können, dem 
anzuwendenden Liegenschaftszins und der Restnutzungsdauer.  
Die beiden letzten Komponenten werden für das geschädigte wie auch für das nicht geschädigte Objekt in 
diesem Ansatz als identisch angenommen.  
 
Vom Vermieter sind, festgelegt im Mietrecht der Bundesrepublik Deutschland, eine Reihe von Aufwen-
dungen zu tragen, die nicht auf den Mieter abzuwälzen sind. Dies sind: 
 
·  Kosten der Instandhaltung zur Erhaltung der Mietsache 
·  das Mietausfallwagnis 
·  die Verwaltungskosten. 
 
Zur Abschätzung des merkantilen Minderwertes soll zunächst untersucht werden, ob durch den Schaden 
die Ertragslage des Objektes gemindert sein könnte.  
 
Für den Bereich der Instandhaltungskosten ist zweifelsohne festzustellen, dass Kostenerhöhungen nicht 
auszuschließen sind. Durch möglicherweise noch auftretende, am Bewertungsstichtag noch nicht absehba-
re Spätfolgeschäden wären dann in direktem Zusammenhang mit dem schädigenden Ereignis erhöhte 
Aufwendungen zur Beseitigung eben dieser Folgeschäden erforderlich.  
 

Folglich ist auch mit einem erhöhten Mietausfallwagnis zu rechnen, da Mieter aufgrund möglicher Folge-
schäden, die die Mietsache betreffen, Mietminderungen geltend machen könnten. Gleichfalls könnten 
Mietausfälle dadurch entstehen, dass Mieträume aufgrund erforderlicher Instandsetzungsmaßnahmen vo-
rübergehend nicht benutzbar und damit auch nicht vermietbar sind.  
 

Derartige, nicht „normale“, sondern folgeschadensbedingte Maßnahmen erfordern, wenn sie eintreten, 
auch einen erhöhten Überwachungs- und damit Verwaltungsaufwand. Eine wertbeeinflussende Steigerung 
der Verwaltungskosten ist daher nicht auszuschließen.  
 

                                                      
1 Vogel, Roland R.: „Merkantiler Minderwert am Beispiel eines Altbau-Mietshauses“ in: GuG 3/97, Seiten 151ff, Luchterhand-

verlag, 1997 
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Der merkantile Minderwert der geschädigten Gebäude wird daher zuerst unter dem Gesichtspunkt der 
möglichen Beeinflussung der Ertragslage betrachtet und – soweit möglich – unter rationalen Gesichts-
punkten und Einschätzungen eines kaufinteressierten Publikums gewertet. Dass einzelne Marktteilnehmer 
eine individuell andere Sichtweise auf das Objekt haben könnten (bis hin zur völligen Ablehnung des Er-
werbs des Bewertungsobjekts bei risikoaversen Anlegern) ist bekannt, hat aber nichts mit der allgemeinen 
Minderung des Wertes des Objektes zu tun, da sich auch Käufer mit normalem Risikoempfinden auf dem 
Markt bewegen, für die der Erwerb bei entsprechender Risikoprämie (= geringerer Kaufpreis) denkbar ist.  
 
 

Ermittlung der kalkulatorischen Einflüsse: 
 

Es werden für die in die Betrachtung einzubeziehenden Aufwendungsgruppen 
 
a) Kosten erhöhter Instandhaltung, 
b) erhöhte Kosten des Mietausfallwagnisses und 
c) erhöhte Kosten der Verwaltung 
 
die Parameter dargestellt und die möglichen Einflüsse wertmäßig quantifiziert. 
 
Bestimmung des kalkulatorisch erhöhten Instandhaltungsaufwandes 
 
Es ist also ein möglicher aber weder sicherer noch auszuschließender Mehraufwand für Instandsetzungen 
zu bestimmen. Die Überlegung geht davon aus, dass die Befürchtung, dass derartige Schäden eintreten 
könnten, zwar nicht als sicher gilt, aber eben auch nicht als unrealistisch von der Hand zu weisen ist. Zwar 
ist dies nach einer erfolgten, ordnungsgemäßen Beseitigung der Schadensursache und aller erkennbarer 
Folgeschäden nur noch als wenig wahrscheinlich einzustufen, allerdings ist ein Ansatz zu bewerten, um 
dieses geringe, jedoch vorhandene latente Restrisiko für das Objekt zu erfassen. Beim Bewertungsobjekt 
ergibt sich als Schwierigkeit, dass ein Gleitlager nicht nachträglich zwischen Mauerwerk und Decke ein-
gefügt werden kann. Somit besteht beim Bewertungsobjekt streng genommen eine Vermischung zwischen 
technischem (weil nicht zu beseitigendem) Minderwert (fehlendes Gleitlager) und einem merkantilen 
Minderwert.  
 
In der folgenden Betrachtung wird unterstellt, dass die äußeren sichtbaren Schäden beseitigt sind (Risse) 
und dass eine Einfügung eines Gleitlagers aus technischen Gründen unterbleibt. Der sich daraus ergebende 
Minderwert wird als merkantiler Minderwert in dieser Wertermittlung ermittelt.  
 
Bei der Ermittlung des merkantilen Minderwertes kann nur der Verdacht und die Wahrscheinlichkeit in 
Betracht gezogen werden, dass es verdeckte Schäden oder Folgeschäden geben könnte. Daher werden 
zuerst die kalkulatorischen Kosten für die Baukörper ermittelt, ausgehend von den für den Gebäudetyp 
anzusetzenden Normalherstellungskosten. Die Normalherstellungskosten entsprechen jedoch in aller Re-
gel nicht den Instandsetzungskosten für geschädigte Bauteile.  
 
Die Instandsetzungskosten werden immer höher als die Neubaukosten liegen, da für eine Instandsetzung 
z. B. Demontagen davor liegender Bauteile und deren Wiedereinbau erforderlich werden können, Er-
schwernisse aufgrund von Schutzmaßnahmen für andere Bauteile auftreten etc. Daher ist der hier zu kal-
kulierende Instandsetzungsaufwand immer mit einem X-fachen der Normalherstellungskosten zu kalkulie-
ren.  
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Diese Berechnung ergibt einen Ansatz für die vollständige Wiederherstellung des Bauteiles. Dies ist je-
doch nicht immer als zutreffend anzusehen, da in der Regel nur Ausbesserungen – ggf. auch ein Teilersatz 
– schadhafter Bereiche und nicht kompletter Bauteile vorgenommen werden müssen. Den Einzelbauteilen 
sind daher fiktive Schadensgrade beizumessen, die nach sachverständiger Einschätzung aufgrund von 
Folgeschäden des Ausgangsschadens möglicherweise wieder auftreten könnten.  
 
Beurteilung Schadensgrad in % 
Schadensklasse 1  0 % 
Schadensklasse 2 10 % 
Schadensklasse 3 20 % 
Schadensklasse 4 30 % 
Schadensklasse 5 40 % 
Schadensklasse 6 50 % 
Schadensklasse 7 60 % 
Schadensklasse 8 70 % 
Schadensklasse 9 80 % 
Schadensklasse 10 90 % 
Schadensklasse 11 100 % 

 

 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass durch den Ausgangsschaden nicht das gesamte Gebäude in allen 
Bereichen betroffen ist. Vielmehr ist nur ein Teil betroffen.  
Nachfolgeschäden sind daher auch nur für diesen Bereich Treppenhäuser und obere Wohnetage und an 
den Nahtstellen zu den nicht geschädigten Teilen zu erwarten. Ausgehend von den vorstehenden Erläute-
rungen wird nachfolgend ein kalkulatorischer Mehraufwand für mögliche Instandhaltungen ermittelt. 
 
Ermittlung der betroffenen Bereiche: 
 
Nicht für das gesamte Gebäude ist anzunehmen, dass Folgeschäden auftreten können. Laut den vorliegen-
den Gutachten wurde vom Gutachter Prof. Dr. Kai Sehr festgestellt, dass ein Anteil von rd. 17 % der 
Wohnfläche von Schäden betroffen waren, so dass davon ausgegangen werden kann, dass auch nur diese 
Bereiche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von Folgeschäden betroffen wären.  
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Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8
Bauteil NBK Mehr- Inst.-AW Schadens- betroffene möglicher Wahr- kalk.

in % aufwand grade Bereiche Inst.-AW scheinlichkeit  Inst.-AW 
= 1 x 2 = 3x4x5 = 6x7

Gründung
Baugrube 2,3 5,0fach 11,50% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Fundament/Sohle 3,8 5,0fach 19,00% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Feuchtigkeitsschutz 2,0 5,0fach 8,00% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Außenwände
Tragwerk der Außenwände 15,5 2,5fach 38,75% 30% 17% 1,98% 30% 0,59%
Fassaden 7,0 1,5fach 10,50% 80% 17% 1,43% 50% 0,71%
Außenwfenster/-türen 8,4 1,3fach 10,92% 0% 17% 0,00% 0,00%
Innenwände
Tragwerk der Innenwände 9,0 2,5fach 22,50% 50% 17% 1,91% 30% 0,57%
nichttragende Innenwände 5,8 2,0fach 11,60% 50% 17% 0,99% 30% 0,30%
Wandbeläge 5,9 1,5fach 8,85% 80% 17% 1,20% 50% 0,60%
Innentüren 1,3 1,3fach 1,69% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Decken
Tragwerk der Decken 8,4 2,5fach 21,00% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Deckenoberbeläge 4,5 1,5fach 6,75% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Deckenunterbekleidungen 4,0 1,5fach 6,00% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Treppen
gesamt 1,3 2,0fach 2,60% 20% 17% 0,09% 30% 0,03%
Dächer
Dachtragwerk 2,1 1,5fach 3,15% 20% 17% 0,11% 30% 0,03%
Dachdeckung/-dichtung 2,0 1,3fach 2,60% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Dachentwässerung 0,5 1,3fach 0,65% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Dachaufbauten/-öffnungen 1,0 2,0fach 2,00% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Schornsteine 0,00%
insgesamt 1,5 3,0fach 4,50% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Haustechnik 0,00%
Wasser-/Gasleitungen 0,8 1,5fach 1,20% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Abwasserleitungen 0,7 1,5fach 1,05% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Sanitärobjekte 0,4 1,3fach 0,52% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Heizung 4,0 1,3fach 5,20% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Warmwasserversorgung 1,2 1,5fach 1,80% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Elektroinstallation 3,5 1,5fach 5,25% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Sonstiges 0,00%
z.B. Küchen 0,1 1,1fach 0,11% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Außenanlagen 0,00%
Ver-/Entsorgungsanschlüsse 2,5 1,2fach 3,00% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Grünanlagen 0,5 1,1fach 0,55% 0% 17% 0,00% 0% 0,00%
Summen: 100,0 211,24% 7,70% 2,84%
 
Tabelle 1: Ermittlung des kalkulatorischen Instandsetzungsaufwandes (NBK = Neubaukosten, AW = Auf-
wand) 
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Der anhand der vorstehenden Berechnung ermittelte, kalkulatorisch befürchtete, erhöhte Instandhaltungs-
aufwand von 2,84 % des Neubauwerts ist auf die angenommene Zeit zu verteilen, innerhalb derer der 
Mangel einen wertbeeinflussenden Einfluss haben wird. Es ist davon auszugehen, dass der kalkulatorische 
Einfluss des „Makels“ mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Ursprungsschaden schwindet. So hat bei-
spielsweise ein (instand gesetzter) Bombenschaden aus dem zweiten Weltkrieg heute keinen Werteinfluss 
mehr. Im vorliegenden Bewertungsfall scheint es gerechtfertigt, von der Annahme auszugehen, dass nach 
längstens etwa 15 Jahren kein Einfluss mehr aus dem Schaden gegeben sein wird, mit dem ein merkantiler 
Minderwert zu begründen wäre – sofern sich keine deutlichen und auf den ursprünglichen Schaden wieder 
zurückzuführende Folgeschäden zeigen. Es wird dabei auch berücksichtigt, dass kurz nach dem Schaden 
der Einfluss der Minderung höher einzuschätzen ist als mit zunehmender zeitlicher Distanz. Das bedeutet, 
kurz nach dem schädigenden Ereignis ist der Einfluss deutlicher und stärker zu erwarten als in zeitlicher 
Distanz. Der Einfluss der Minderung ist daher zwar während des berücksichtigten Zeitraumes als unter-
schwellig vorhanden, aber auch als abnehmend anzusehen. Dieser Aspekt muss wertmäßig quantifiziert 
werden. Dafür wird der vorstehend ermittelte jeweilige kalkulatorische Instandhaltungsaufwand einer 
linearen Minderung dieses Einflusses unterworfen. Damit wird angesichts des zeitlichen Ablaufes der 
Schwund des wertmäßigen Einflusses dargestellt, und zwar mittels einer parabolisch fallenden Kurve.  
 
Zunächst ist der Wert der baulichen Anlagen zu bestimmen. Der Bruttorauminhalt des Gebäudes wurde 
aufgrund durchschnittlicher Ausbaukoeffizienten (aus Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücks-
bewertung, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2007) mit rd. 12.700 m³ bestimmt1. Also 
ergab sich der Neuwert per 23.12.2003 wie folgt:  
 

x

=

+

=

-

=

+

=

+

=

x

=

+

=

12.700,00 m³ BRIRauminhalt
Normalherstellungskosten im Basisjahr (2000) 300,00 €/m³ BRI
Baupreisindex zum Stichtag 99,9

299,70 €/m³ BRINormalherstellungskosten zum Stichtag 299,70 €/m³ BRI

3.806.190,00 €Herstellungswert (Rauminhalt x Normalherstellungskosten)

570.928,50 €Baunebenkosten (in Prozent vom Herstellungswert) 15 %

4.377.118,50 €Herstellungswert (mit Baunebenkosten)

Alterswertminderung (nach Ross) Gesamtnutzungsdauer 100
Restnutzungsdauer 94

140.067,79 €3,2 %

4.237.050,71 €Zeitwert

211.852,54 €Wert der Außenanlagen (Prozent vom Gebäudewert) 5 %

4.448.903,25 €Wert der Gebäude und Außenanlagen

690.000,00 €Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung)

5.138.903,25 €Vorläufiger Sachwert

1,00Marktanpassungsfaktor

5.138.903,25 €Marktangepasster vorläufiger Sachwert

0,00sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände

5.138.903,25 €Sachwert

5.100.000 €Der Sachwert beträgt rund:
 
 
 

                                                      
1 Mittlerer Faktor bei 4-5geschossiger Bauweise 4,36 m³/m² x 2.919,98 m² = rd. 12.700 m³. 
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In den nachstehenden Überlegungen wird nicht zurückgeblickt, sondern voraus, um mögliche zukünftige 
Beeinträchtigungen zu quantifizieren. Der Neubauwert ist daher über den zu betrachtenden Zeitraum nicht 
gleichbleibend in der vorstehend ermittelten Höhe anzusetzen. Es ist davon auszugehen, dass eine wie 
bisher auch übliche jährliche Preissteigerung gegeben ist (langfristig gesehen). Dieselben durchschnittli-
chen Preissteigerungen werden auch für zukünftige Instandsetzungsarbeiten angenommen. Dies wird auch 
jeder Erwerber in seinem Kalkül berücksichtigen.  
 
In der Berechnung wird nachfolgend eine jährliche Steigerungsrate von 3,5 % unterstellt (da bei der zum 
Bewertungsstichtag vorliegenden Preisentwicklung dem „normal vorgebildeten“ Erwerber eine Preisstei-
gerung größeren Ausmaßes eher unwahrscheinlich erscheinen wird, nachdem über Jahre ein Preisverfall 
zu beobachten war).  
 
Als Basis für die Minderung des Werteinflusses wird die angenommene Zeit von 15 Jahren zugrunde ge-
legt, in der der Einfluss eines merkantilen Minderwertes des Bewertungsobjektes durch die mangelhaft 
ausgeführte Bauausführung vermutet werden kann. Hierzu wird eine lineare Minderung des möglichen 
Einflusses unterstellt.   
 
So ergeben sich Wertansätze, die den schwindenden Einfluss dieser möglichen Beeinträchtigung wider-
spiegeln. Die hieraus nunmehr ermittelten möglichen, kalkulatorisch erhöhten Instandhaltungsaufwendun-
gen fallen erst in der Zukunft an. Sie sind daher nur mit ihren Barwerten in Ansatz zu bringen. Dabei wird 
zur Bestimmung des Abzinsungsfaktors ein durchschnittlicher Kapitalzins für mittelfristige Vermögensan-
lagen von 4,0 %1 zugrunde gelegt. Hieraus lässt sich nunmehr als erstes Zwischenergebnis für die Be-
stimmung des merkantilen Minderwertes der Ansatz für die kalkulatorisch erhöhten Instandhaltungskosten 
berechnen (siehe folgende Tabelle).  
 

Jahr Neubau- kalk. Instand- kalk. ISMA Faktor der   Wertansatz Abzinsungs- Barwert normaler Instand- Erhöhung des
Wert setzungs- absolut linearen Minderung faktor haltungsaufwand IHA in %

mit jährlich mehraufwand in % des Einflusses bei 6,70 €/m²
3,5% Steigerung 1x2 3,5% Steigerung

0 5.100.000,00 € 0,1893 9.654,30 €     100,00 9.654,30 €      1,00000 9.654,30 €      19.557,17 €         49,36
1 5.278.500,00 € 0,1893 9.992,20 €     93,33 9.325,72 €      0,96154 8.967,05 €      20.241,67 €         44,30
2 5.463.247,50 € 0,1893 10.341,93 €   86,67 8.963,35 €      0,92456 8.287,15 €      20.950,13 €         39,56
3 5.654.461,16 € 0,1893 10.703,89 €   80,00 8.563,12 €      0,88900 7.612,61 €      21.683,38 €         35,11
4 5.852.367,30 € 0,1893 11.078,53 €   73,33 8.123,89 €      0,85480 6.944,30 €      22.442,30 €         30,94
5 6.057.200,16 € 0,1893 11.466,28 €   66,67 7.644,57 €      0,82193 6.283,30 €      23.227,78 €         27,05
6 6.269.202,16 € 0,1893 11.867,60 €   70,00 8.307,32 €      0,79031 6.565,36 €      24.040,76 €         27,31
7 6.488.624,24 € 0,1893 12.282,97 €   63,33 7.778,80 €      0,75992 5.911,25 €      24.882,18 €         23,76
8 6.715.726,09 € 0,1893 12.712,87 €   56,67 7.204,38 €      0,73069 5.264,17 €      25.753,06 €         20,44
9 6.950.776,50 € 0,1893 13.157,82 €   50,00 6.578,91 €      0,70259 4.622,28 €      26.654,42 €         17,34

10 7.194.053,68 € 0,1893 13.618,34 €   43,33 5.900,83 €      0,67556 3.986,36 €      27.587,32 €         14,45
11 7.445.845,56 € 0,1893 14.094,99 €   36,66 5.167,22 €      0,64958 3.356,52 €      28.552,88 €         11,76
12 7.706.450,15 € 0,1893 14.588,31 €   30,00 4.376,49 €      0,62460 2.733,56 €      29.552,23 €         9,25
13 7.976.175,91 € 0,1893 15.098,90 €   23,33 3.522,57 €      0,60057 2.115,55 €      30.586,55 €         6,92
14 7.976.175,91 € 0,1893 15.098,90 €   16,66 2.515,48 €      0,57748 1.452,64 €      31.657,08 €         4,59
15 8.255.342,06 € 0,1893 15.627,36 €   10,00 1.562,74 €      0,55526 867,72 €         32.765,08 €         2,65

84.624,13 €    Summe der Barwerte:

 
 
Tabelle 2: Bestimmung des Barwertes der kalkulatorisch erhöhten Instandsetzungsaufwendungen (ISMA 

= Instandsetzungsmehraufwand, IHA = Instandhaltungsaufwand) 
 
Der kalkulatorische Instandsetzungsmehraufwand wird gleichmäßig auf die Dauer von 15 Jahren verteilt 
(2,84 % / 15 Jahre) 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Ansatz entsprechend Strotkamp in Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsamm-

lung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2007, Bd. III, 4.09.2/5 
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Bestimmung des kalkulatorisch erhöhten Mietausfallwagnisses 
 
Während des genannten Zeitraumes, in der ein merkantiler Minderwert durch die als sachgerecht ausge-
führt unterstellten Bauarbeiten, die aber dennoch unerwartete Folgeschäden nach sich ziehen könnten, zu 
befürchten ist, ist auch eine erhöhte Gefahr für Mietausfälle durch ggf. später auftretende Folgeschäden 
gegeben. Da diese in direktem Zusammenhang mit den möglichen Schäden stehen, erscheint es sachge-
recht, das erhöhte Risiko für Mietausfälle an den kalkulatorisch erhöhten Instandhaltungsaufwand propor-
tional zu knüpfen. Im Allgemeinen wird bei vorwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden wie dem 
beschriebenen ein Ansatz von 0,02 des Jahresrohertrages (= 2 %) als Mietausfallwagnis als üblich und 
angemessen angesehen. Dies ergibt bei einem anzusetzenden Jahresrohertrag von rd. 188.071,08 € einen 
Ansatz für das Mietausfallwagnis von rd. 3.676,80 €. Dabei wird eine durchschnittliche Erhöhungsrate 
von 3 % zugrunde gelegt (entsprechend der erwarteten durchschnittlichen Mieterhöhung).  
 

 
Jahr Mietausfallwagnis Erhöhung Wertansatz Abzinsungsfaktor Barwert

mit 3 % Steigerung p.a. in % = 1x2 bei 4,0 %
0 3.676,80 €                          49,36 1.815,03 €     1,00000 1.815,03 €      
1 3.787,10 €                          44,30 1.677,69 €     0,96154 1.613,16 €      
2 3.900,72 €                          39,56 1.542,99 €     0,92456 1.426,59 €      
3 4.017,74 €                          35,11 1.410,55 €     0,88900 1.253,98 €      
4 4.138,27 €                          30,94 1.280,50 €     0,85480 1.094,57 €      
5 4.262,42 €                          27,05 1.153,02 €     0,82193 947,70 €         
6 4.390,29 €                          27,31 1.198,96 €     0,79031 947,55 €         
7 4.522,00 €                          23,76 1.074,29 €     0,75992 816,37 €         
8 4.657,66 €                          20,44 952,07 €        0,73069 695,67 €         
9 4.797,39 €                          17,34 831,94 €        0,70259 584,51 €         

10 4.941,31 €                          14,45 714,02 €        0,67556 482,36 €         
11 5.089,55 €                          11,76 598,30 €        0,64958 388,64 €         
12 5.242,24 €                          9,25 484,90 €        0,62460 302,87 €         
13 5.399,50 €                          6,92 373,46 €        0,60057 224,29 €         
14 5.561,49 €                          4,59 255,20 €        0,57748 147,37 €         
15 5.728,33 €                          2,65 151,70 €        0,55526 84,24 €           

Summe 12.824,91 €   
 
 
Tabelle 3: Ermittlung des Barwertes des kalkulatorisch erhöhten Mietausfallwagnisses 
 
Bestimmung der kalkulatorisch erhöhten Verwaltungskosten 
 
Es ist während des Zeitraumes, in dem Folgeschäden nicht auszuschließen sind, mit erhöhten Verwal-
tungskosten zu rechnen.  
 
Da diese ebenfalls in direktem Zusammenhang mit den möglichen Schäden stehen, erscheint es gleicher-
maßen logisch, das erhöhte Risiko für Verwaltungskosten wie auch das Mietausfallwagnis an den 
kalkulatorisch erhöhten Instandhaltungsaufwand proportional zu knüpfen. Wie in der 
Ertragswertermittlung durchgeführt, kann bei der Miethöhe des Objektes und der Größe ein Ansatz von 
durchschnittlich 6,0 % des Jahresrohertrages als Verwaltungskosten als üblich angesehen werden. Dies 
ergibt bei einem anzusetzenden kalkulatorischen Jahresrohertrag von rd. 188.071,80 € einen Ansatz für die 
Verwaltungskosten von 11.284,26 €.  
Da die Mehraufwendungen für die Verwaltung zum größten Teil mit ohnehin vorhandenen Mitteln und 
Personal bewältigt werden kann, hält der Sachverständige einen Erhöhungsansatz von 30 % bezogen auf 
die kalkulatorisch ermittelten höheren Verwaltungskosten für sachgerecht.  
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Jahr Verwaltungskosten Erhöhung Wertansatz Erhöhungsansatz Abzinsungsfaktor Barwert

mit Steigerung um 3 % p.a. in % Wertansatz x 30 % bei Zinssatz von 4 %
0 11.284,26 €                         49,36 5.570,42 €       1.671,13 €              1,00000 1.671,13 €          
1 11.622,79 €                         44,30 5.148,89 €       1.544,67 €              0,96154 1.485,26 €          
2 11.971,47 €                         39,56 4.735,50 €       1.420,65 €              0,92456 1.313,48 €          
3 12.330,62 €                         35,11 4.329,04 €       1.298,71 €              0,88900 1.154,55 €          
4 12.700,53 €                         30,94 3.929,91 €       1.178,97 €              0,85480 1.007,79 €          
5 13.081,55 €                         27,05 3.538,66 €       1.061,60 €              0,82193 872,56 €             
6 13.474,00 €                         27,31 3.679,65 €       1.103,90 €              0,79031 872,42 €             
7 13.878,22 €                         23,76 3.297,04 €       989,11 €                 0,75992 751,64 €             
8 14.294,56 €                         20,44 2.921,95 €       876,58 €                 0,73069 640,51 €             
9 14.723,40 €                         17,34 2.553,26 €       765,98 €                 0,70259 538,17 €             

10 15.165,10 €                         14,45 2.191,35 €       657,41 €                 0,67556 444,12 €             
11 15.620,05 €                         11,76 1.836,21 €       550,86 €                 0,64958 357,83 €             
12 16.088,66 €                         9,25 1.488,19 €       446,46 €                 0,62460 278,86 €             
13 16.571,32 €                         6,92 1.146,17 €       343,85 €                 0,60057 206,51 €             
14 17.068,46 €                         4,59 783,21 €          234,96 €                 0,57748 135,69 €             
15 17.580,51 €                         2,65 465,59 €          139,68 €                 0,55526 77,56 €               

Summe: 11.808,06 €        

 
Tabelle 4: Ermittlung des Barwertes der kalkulatorisch erhöhten Verwaltungskosten 
 

4.1.1 Zusammenfassung der kalkulatorischen Ertragsausfälle: 
 

Die Höhe der kalkulatorischen Ertragsausfälle ergibt sich aus der Addition der ermittelten Barwerte der 
betrachteten Bereiche:  
 

Barwert der kalkulatorisch erhöhten Instandhaltungskosten 84.624,13 € 
Barwert des kalkulatorisch erhöhten Mietausfallwagnisses 12.824,91 € 
Barwert des kalkulatorisch erhöhten Verwaltungsaufwandes 11.808,06 € 
Summe der ermittelten Barwerte 109.257,10 € 
 rd. 110.000,00 € 
 
 

Der vorstehend ermittelte merkantile Minderwert wurde, ausgehend von den individuellen Eigenschaften 
des Gebäudes und der Art des Ursprungsschadens, ermittelt. Er ist als der Betrag zu verstehen, den ein 
wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer als kalkulatorischen Sicherheitsabschlag für den Verdacht auf 
evtl. verborgen gebliebene Schäden und daraus möglicherweise wieder auftretende Folgeschäden als Vor-
haltekosten zur Beseitigung eben dieser Schäden und Folgeschäden in das Kalkül des Erwerbes ziehen 
würde. 
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4.2 Ermittlung über veränderten Liegenschaftszinssatz 
 
Der Liegenschaftszinssatz ist der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Wenn gegen ein Ob-
jekt am Markt aber bestimmt Abneigungen bestehen, kann diese Abneigung auch mit einer Änderung des 
Liegenschaftszinssatzes erfasst werden.  
 
Der Berliner Gutachterausschuss hat die durchschnittlichen Liegenschaftszinssätze für Mehrfamilien-
wohnhäuser in der Lage des Bewertungsobjektes mit 8,8 %, schwankend zwischen 8,1 % und 9,6 % ange-
geben. Da gegen das Bewertungsobjekt eine Abneigung gegen den Kauf bestehen wird, muss der Markt-
anpassungsfaktor entsprechend angepasst, d.h. erhöht werden. In der Gesamtspanne, in denen die Liegen-
schaftszinssätze ermittelt wurden, wird der Liegenschaftszinssatz auf 9,5 % und damit den oberen Span-
nenwert erhöht (ceteris paribus). 
 

Unterer Spannenwert Mittlerer Wert Oberer Spannenwert

8,0 % 8,7 % 9,5 %

-0,4 -0,4 -0,4 Korrekturfaktor Stichtag
0,5 0,5 0,5 Korrekturfaktor Lage Ost-Berlin

8,1 % 8,8 % 9,6 %

9,5 %

Die Spannenwerte wurden entsprechend dem Reinertragsanteil des Bewertungsobjektes ausgewählt. Die 
Werte mussten extrapoliert werden. 

Aufgrund der Lage innerhalb der Bezirksgruppe und des Objektzustandes wird vom unteren Spannenwert 
ausgegangen.

Der anzuwendende Liegenschaftszinssatz wird daher wie folgt geschätzt:

Quelle: Gutachterausschuss Berlin, Amtsblatt von Berlin Nr. 58

Neubauten (Baujahre nach 1948) Freifinanzierter Wohnungsbau inkl. Förderung ausgelaufen einfache und 
mittlere stadträumliche Wohnlagen im Westteil Berlins
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Es ergibt sich somit: 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

+
=

Miete/mtl Miete/Jahr
15.319,98 € 183.839,76 €

Einnahmen
Wohnungen 2.918,98 m² 5,25 €/m²

Fläche Miete/m²

Sonstige
2.918,98 m²

352,61 € 4.231,32 €
15.672,59 € 188.071,08 €Summe

Rohertrag 188.071,08 €

Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Wohnen 2,00 % 183.839,76 € 3.676,80 €
Mietausfallwagnis

Wohnen 6,70 €/m² 2.918,98 m² 19.557,17 €
Instandhaltung

Stellplätze 35,00 € 23 805,00 €

Verwaltung 6,00 % 188.071,08 € 11.284,26 €

35.323,23 €

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten) 152.747,85 €

Summe 35.323,23 €

Reinertragsanteil des Bodens (= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 9,5 % 65.550,00 €
Ertrag der baulichen Anlagen (= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens) 87.197,85 €

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 94 Jahre 10,524
Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger) 917.670,17 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 690.000,00 €
Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 1.607.670,17 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 0,00 €
Ertragswert 1.607.670,17 €

Der Ertragswert beträgt rund: 1.600.000 €
 

 

 
Der merkantile Minderwert ergibt sich somit aus: 
 
Ertragswert bei Liegenschaftszinssatz von 8,5 %  1.800.000,00 € 
Ertragswert bei Liegenschaftszinssatz von 9,5 % - 1.600.000,00 € 
merkantiler Minderwert  200.000,00 € 
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4.3 Ansatz über andere Verfahren der Ermittlung des merkantilen Minderwertes 
 
Zu Setzungsschäden sind die Auswertungen und Kommentierungen zu Bergschäden von Schürken zu 
nennen. Schürken behandelt in [L 11] u.a. den Minderwert, der durch Bergschäden auftritt.  
  
Hierzu ist ein Minderwertabgeltungssystem geschaffen worden, das zwischen dem VBHG (Verband berg-
baugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V., Herten), der bundesdeutschen Fachorganisation des 
bergbaubetroffenen privaten Haus- und Grundeigentums sowie der Ruhrkohle AG in Essen abgeschlossen 
wurde. Dieses Minderwertabgeltungssystem erleichtert die Schadensfeststellung für die Geschädigten, da 
i.d.R. kein Sachverständigengutachten mehr benötigt wird. Das bei Schürken beschriebene Verfahren lässt 
sich nicht anwenden. Dieses Abkommen ist für Gebiete mit vornehmlicher Ein- und Zweifamilienhausbe-
bauung geschaffen worden. Mit diesem Abkommen wurde für die örtlichen Verhältnisse ein Markt indu-
ziert.  
 
Außerdem erscheint es sehr fraglich, ob ein Gebäude wieder instand gesetzt wird, wenn die Reparaturkos-
ten mehr als 60 % des Gebäudewertes betragen, was in der von Schürken verwendeten Tabelle der Fall ist. 
In solch einem Falle, insbesondere unter dem Aspekt, dass die Kalkulation einer Reparatur bei derart gro-
ßen Schäden sehr unsicher ist, erscheint ein Abriss eines derart geschädigten Gebäudes und eine nachfol-
gende Neubebauung des Grundstückes sinnvoller zu sein. Dieses Modell dürfte demnach nur bei kleineren 
Wohngebäuden anwendbar sein.  
 
Ein Beispiel, in der eine höchstrichterliche Entscheidung über den merkantilen Minderwert getroffen wur-
de, zeigt auf, dass die Größenordnungen, in denen ein merkantiler Minderwert liegen kann, durchaus im 
Bereich des Ergebnisses dieser Wertermittlung liegt. So hat der BGH entschieden, dass bei einem Rohbau, 
der einen Frosteinbruch erlitten hat, ein merkantiler Minderwert in Höhe von 10 % der Rohbausumme 
angemessen ist1.  
 
Tewis führt in [L 10] aus, welcher merkantile Minderwert sich durch einen Befall mit echtem Haus-
schwamm ergeben kann. Wenn das Bewertungsobjekt in die von Tewes angegebene Wertminderungsta-
belle eingeordnet wird, ergibt sich ein Minderung von 15 % (großer Schadensumfang und Sicherheit vor 
neuen Schäden nicht gewährleistet).  
 
 
 
Fazit: 
 
Andere Verfahren sind nicht anwendbar, da sie den Besonderheiten des Wertermittlungsfalles nicht ent-
sprechen können. Es ist lediglich festzustellen, dass die Größenordnung, in denen in der Fachliteratur und 
durch die Rechtsprechung ein merkantiler Minderwert bejaht wird, durchaus im Rahmen des Ergebnisses 
dieser Wertermittlung liegt.  

                                                      
1 BGH, Urteil vom 5.10.1961-VII ZR 146/60 
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4.4 Einschätzung der Marktrelevanz des kalkulatorischen merkantilen Minderwertes 
 
Ausgehend von den einführenden Erläuterungen ist zur Beurteilung, ob bei dem vorliegenden Bewer-
tungsfall durch die mangelhaft ausgeführten Bauarbeiten ein merkantiler Minderwert gegeben ist, noch zu 
prüfen, ob nach allgemeinen Marktgepflogenheiten Objekte dieser Art nach solchen Schäden nur oder 
überwiegend mit Abschlägen gehandelt werden.  
 
Nach meiner sachverständigen Einschätzung werden solchermaßen vorgeschädigte Objekte, bei denen die 
Vorschädigung bekannt ist, am Markt weniger bevorzugt.  
 
In aller Regel wird ein alternatives Angebot anderer, nicht in dieser Form vorbelasteter Objekte bestehen 
und entsprechend gehandelt werden. Will nun ein Eigentümer ein solches Objekt veräußern, muss er für 
dieses in aller Regel einen Preisabschlag hinnehmen, um eine Gleichstellung mit anderen angebotenen 
Objekten zu erreichen. 
 
Dies wäre möglicherweise dann nicht der Fall, wenn das Bewertungsobjekt aufgrund einer denkbaren 
Einzigartigkeit am Markt (z. B. Denkmalschutzobjekt in sehr exklusiver Lage) nur in sehr geringem Um-
fange Konkurrenzangebote hätte und die anderen Komponenten der Marktbeurteilung solcher Objekte 
deutlich überwiegen würden. Hier handelte es sich um einen durchschnittlichen und zu Rendite- oder Auf-
teilungszwecken geeigneten Neubau in mittlerer städtebaulicher Wohnlage. Insgesamt war zu dem zu 
betrachtenden Zeitraum eine Vielzahl von Objekten in vergleichbarer Lage auf dem Markt, so dass sich 
der interessierte Käufer auch noch nach anderen Objekten hätte umsehen können. Er wäre nicht allein 
darauf angewiesen gewesen, das Bewertungsobjekt zu erwerben.  
Um zu prüfen, ob der ermittelte Betrag der kalkulatorischen Ertragsausfälle in einer für den Verkehrswert 
wertbeeinflussenden Größe steht, sind die ermittelten kalkulatorischen merkantilen Minderwerte ins Ver-
hältnis zum Ergebnis der vorstehenden Wertermittlung zu setzen.  
 
Der kalkulatorische merkantile Minderwert beträgt 110.000,- € im Verfahren der Ermittlung der kalkulato-
rischen Ertragsausfälle und 200.000,- € bei der kalkulatorischen Erhöhung des Liegenschaftszinssatzes. 
Der ermittelte Verkehrswert ohne die Belastung durch den Schaden beträgt 1.800.000,- €. Somit beträgt 
der ermittelte kalkulatorische Ertragsausfall zwischen 6,1 % und rund 11,1 % des unbelasteten Ertrags-
wertes. Schwankungen in dieser Höhe liegen nicht mehr im üblichen Rundungsbereich und werden daher 
am Markt in aller Regel als preisbeeinflussend berücksichtigt.  
 
 
Ein merkantiler Minderwert des Bewertungsobjektes ist daher als gegeben anzusehen.  
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4.5 Ergebnisdiskussion und kritische Würdigung der Verfahren 
 
Bei dem vorliegenden Wertermittlungsobjekt wurde eine Ausführung der Anbindung zwischen oberster 
Geschossdecke und Mauerwerk mangelhaft ausgeführt. Ob dies durch einen Planungsfehler oder durch 
einen Bauausführungsfehler erfolgt ist, kann vom Unterzeichner nicht festgestellt werden, da ich hierfür 
nicht sachverständig bin. Infolgedessen traten an dem Objekt Rissschäden auf. Ein Gleitlager lässt sich 
nicht nachträglich einbringen, es wurde eine Konstruktion zur Sanierung gewählt, die die Risse lediglich 
überdeckt.  
Der merkantile Minderwert ist als der Preisabschlag zu verstehen, der sich nach allgemeiner Erfahrung bei 
Objekten infolge des Verdachts auf verborgene Mängel und Schäden als Abneigung des kaufinteressierten 
Publikums für einen Erwerb einstellt.  
 
Es wurden zwei den Markt simulierende Wertermittlungssysteme angewandt, die zum einen die individu-
ellen körperlichen Eigenschaften des Objektes berücksichtigen und zum anderen maßgebend davon aus-
gehen, dass es sich um ein zu Vermietungszwecken genutztes Renditeobjekt handelt. Infolgedessen wur-
den die durch den Ursprungsschaden möglichen Einflüsse auf die Ertragslage des Objektes betrachtet und 
ein Barwert für kalkulatorisch anzusetzende Ausfälle beim Reinertrag aufgrund des Verdachtes auf evtl. 
verborgen gebliebene Schäden und hieraus wiederum entstehende Folgeschäden gebildet. Außerdem wur-
de eine Kalkulation hinsichtlich der Betrachtung eines veränderten Liegenschaftszinssatzes vorgenommen.  
 
Des Weiteren wurden die ermittelten Beträge in Beziehung zu dem Verkehrswert des unbeeinträchtigt 
unterstellten Objektes gesetzt. Es wurde dabei festgestellt, dass sich die ermittelten Beträge der kalkulato-
rischen Ertragsausfälle in einer den Verkehrswert beeinflussenden Größe befinden. Eine merkantile Min-
derung ist daher für das Objekt zu sehen.  
 
Es ist möglich, dass einzelne Marktteilnehmer innerlich eine noch stärkere Befürchtung hegen, dass mög-
licherweise doch stärkere Schäden als kalkuliert auftreten können und einem potentiellen Erwerber hieraus 
erhöhte Aufwendungen entstehen, die sich in starkem Maße auf den zukünftigen Nutzen des Bewertungs-
objektes auswirken, wie anhand des Ertragswerts gezeigt wurde. Darüber hinaus können auch Befürchtun-
gen gehegt werden, der negative Einfluss könne auch dauerhafterer Natur sein und länger als die veran-
schlagten  15 Jahre wirken. Ebenso denkbar ist die Möglichkeit, dass Marktteilnehmer die Schäden unkri-
tischer sehen und nicht so starke Abneigungen gegenüber dem Bewertungsobjekt haben.  
 
Insgesamt bleibt jedoch festzustellen, dass die Verkäuflichkeit des Bewertungsobjektes sehr wahrschein-
lich als in der Weise beeinträchtigt anzusehen ist, wie durch den ermittelten Barwert der kalkulatorischen 
Ertragsausfälle und Belastungen dargestellt wurde. Insgesamt wird dementsprechend, um den merkantilen 
Minderwert angemessen zu ermitteln, vom Barwert der rechnerisch ermittelten kalkulatorischen Er-
tragsausfälle ausgegangen. Die Ergebnisse des anderen Verfahrens werden ebenso in die Ermittlung des 
merkantilen Minderwertes einbezogen. Das Ergebnis des Verfahrens nach Vogel wird mit dem Faktor 
drei, das Ergebnis des Verfahrens über eine (im Wesentlichen frei geschätzte) Liegenschaftszinssatzände-
rung wird mit dem Faktor eins gewichtet.  
 
 Wichtungsfaktor Verfahrensergebnis  
ermittelter merkantiler Minderwert  
aufgrund der Methode von Vogel 
 

3,0 110.000,00 € 330.000,00 € 

ermittelter merkantiler Minderwert  
aufgrund geänderten 
Liegenschaftszinssatzes 

1,0 200.000,00 € 200.000,00 € 

Summe: 4,0  530.000,00 € 
Gewogenes Ergebnis:   132.500,00 € 
   rd. 130.000,00 € 
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5 Schlussformel 
 

 

Unter Berücksichtigung aller ermittelten Werte und unter Ansatz der tatsächlichen wirt-
schaftlichen und rechtlichen Umstände habe ich den merkantilen Minderwert des Grund-
stücks Harry-Can-Weg 17 in 12000 Berlin zum Wertermittlungsstichtag 23.12.2003 mit 
rund  

130.000,00 € 
ermittelt. 

 
 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
Berlin, den 03.05.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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Das Ertragswertmodell der Wertermittlungsverordnung (§§ 15 - 20 WertV) 
Der Ertragswert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Erträge (Mieteinnahmen) 
- 

Bewirtschaftungskosten 
(vom Eigentümer zu tragende Kosten) 

- 
Ertragsanteil des Bodens 

= 
Gebäudeertragsanteil 

(dieser wird kapitalisiert über die Restnutzungsdauer) 
= 

Gebäudeertragswert 
+ 

Bodenwert 
= 

Ertragswert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 17 WertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig 
erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks auszugehen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind vom Eigentümer zu tragende und nicht auf den Mieter umwälzbare 
Aufwendungen, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks und der Gebäude 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Instandhaltungskosten, die 
Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  

Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er bezeichnet das 
Verhältnis zwischen dem Reinertrag des Grundstücks und dessen Kaufpreis. Er wird – vereinfacht - 
dadurch ermittelt, dass man den Reinertrag einer Immobilie durch deren Kaufpreis dividiert. 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 19 WertV) 

Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
unüblicher baulicher Zustand oder Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 

Ertragswert/Rentenbarwert (§ 16 Abs. 3 WertV) 

Dies ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden 
Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig 
gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 
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Das Sachwertmodell der Wertermittlungsverordnung 
 
Das Sachwertverfahren ist in den §§ 21 - 25 der Wertermittlungsverordnung beschrieben. 
 

Der Sachwert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Herstellungswert 
- 

Alterswertminderung 
+ 

Wert der Außenanlagen  
(Anschlüsse, Anpflanzungen etc.) 

+ 
Bodenwert 

= 
vorläufiger Sachwert 

x 
Marktanpassungsfaktor 

= 
Sachwert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
 

Herstellungswert 
Der Gebäudeherstellungswert wird durch Multiplikation des Gebäuderauminhalts (m³) oder der 
Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare 
Gebäude ermittelt. Dem so ermittelten Herstellungswert ist noch der Wert von besonders zu 
veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs)Einrichtungen sowie die Baunebenkosten 
(BNK) hinzuzurechnen. 
 

Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude 
mit annähernd gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie werden für die Wertermittlung auf 
ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen 
überwiegend die Dimension “€/m² Bruttogrundfläche des Gebäudes” und verstehen sich inkl. 
Mehrwertsteuer. 
 

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 
Bei der Ermittlung des Gebäuderauminhalts oder der Gebäudeflächen werden einige den 
Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Gebäudeteile nicht erfasst (z.B. Kelleraußentreppen, 
Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, Balkone und Dachgauben). Das Gebäude ohne diese 
Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit “Normgebäude” bezeichnet. 
Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu dem für das Normgebäude ermittelten Wert 
durch Wertzuschläge besonders zu berücksichtigen. 
 

Besondere Einrichtungen 
Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Herstellungskosten von Gebäuden mit üblicherweise 
vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. 
Besondere Einrichtungen, wie Sauna, Swimming-Pool, Kamin o.Ä. müssen daher gesondert 
berücksichtigt werden. 
 

Baunebenkosten (§ 22 Abs. 2 WertV) 
Zu den Herstellungskosten gehören auch die Baunebenkosten (BNK), welche als “Kosten für 
Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen sowie für die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Herstellung erforderlichen Finanzierung” definiert sind. 
Sie werden als Erfahrungs(Prozent)sätze in der üblicherweise entstehenden Höhe angesetzt. 
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Gesamtnutzungsdauer 
Dies ist die Zeit, wie lange das Gebäude ab Fertigstellung voraussichtlich wirtschaftlich sinnvoll 
genutzt werden kann. Man versteht darunter die Zeit, wie lange es seine erwarteten Erträge erbringen 
kann, ohne umfassende Modernisierungen zu benötigen. Die technische Standdauer eines Gebäudes 
ist hingegen oftmals deutlich höher. 
Nach der vorherrschenden Meinung, ist die wirtschaftliche GND von Wohngebäuden auf 60 bis 100 
Jahre begrenzt. 
 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 
Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und 
sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch 
wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach auch in der vorrangig substanzorientierten 
Sachwertermittlung entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des 
Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  
 

Alterswertminderung (§ 23 WertV) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird üblicherweise nach dem 
Abschreibungsmodell von Ross auf der Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen 
Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) 
vergleichbarer Gebäude ermittelt. 
 

Baumängel und Bauschäden (§ 24 WertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung.  
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere 
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage 
der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder durch auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen. 
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund einer in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte 
Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
 

Außenanlagen (§ 21 Abs. 4 WertV) 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen 
(insb. Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, 
Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insb. Gartenanlagen). 
 

Marktanpassungsfaktor (§ 7 Abs. 1 Satz 2 WertV) 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis “vorläufiger Sachwert” ist in aller Regel nicht mit 
hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis “vorläufiger Sachwert” 
(= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke 
realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels eines Marktanpassungsfaktors. 
Dieser sog. Marktanpassungsfaktor ist durch Nachbewertungen aus realisierten 
Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechneten vorläufigen Sachwerte 
(= Substanzwerte) abzuleiten. Er ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen 
entsprechenden, nach den Vorschriften der WertV ermittelten “vorläufigen Sachwerte” 
(=Substanzwerte). 
 

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 25 WertV) 
Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder 
Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 
 

 



 

Gericht Berlin 
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Richter  
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Berlin, 24.10.2007 
 
 
 
 
Unser Gutachten: 2006-220 
Objekt:  Harry-Can-Str. 17-23 in 12000 Berlin 
Beschluss vom:  10.09.2007 
 
 
 
 

Gutachterliche Stellungnahme 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Zu den Fragen kann wie folgt Stellung genommen werden: 
 
Die Ursache für die aufgetretenen Mängel ist ein fehlendes Gleitlager. Die Behebung dieses Mangels (also 
der Ursache) würde einen nachträglichen Einbau eines Gleitlagers erfordern. Da dies nicht vorgenommen 
wurde, bleibt die Ursache der Rissbildung bestehen, allerdings wird davon ausgegangen, dass mit der 
Verkleidung eine weitere Rissbildung nicht mehr sichtbar ist.   
 
Daraus ergibt sich die Beantwortung der zweiten Frage: ein Mangel liegt vor und wird auch trotz aller 
optischen Maßnahmen oder in Zukunft stattfindenden Ersatzmaßnahmen weiterhin bestehen bleiben, da 
die eigentliche Ursache (fehlendes Gleitlager) nicht beseitigt werden kann. Allerdings sollte dieser Mangel 
nach Verkleidung nicht mehr sichtbar sein.  
 
Der aus dem Gutachten Seite 17 zitierte Satz bezieht sich auf die Schäden, die als Folge des fehlenden 
Gleitlagers entstanden sind, also auf die Rissbildungen. Der nachfolgende Satz erläutert auch die 
Herangehensweise: „Dabei ist klar, dass ein Gleitlager nicht eingefügt werden kann und eine Sanierung 
derart erfolgt ist, dass die sichtbaren Schäden (Risse) beseitigt wurden.“ 
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Vom Sachverständigen wurde zur Kenntnis genommen, dass eine Sollfuge zwischen Attika und Fassade 
als Ausgleich hergestellt wurde und die Betonattika gedämmt wurde. Trotzdem wurde hiermit nicht die 
eigentliche Ursache (das fehlende Gleitlager) beseitigt, sondern es wurden die üblichen notwendigen 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen vorgenommen. 
 
Die angenommenen 17 % wurden dem Gutachten des Prof. Dr. Kai Sehr entnommen.  
 
Demnach sind Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rd. 496 m² Wohnfläche betroffen. Dies 
ergibt einen Anteil von rd. 17 % an der Gesamtwohnfläche.  
 
 
Ich hoffe, damit alle Fragen beantwortet zu haben und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
die Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004  
 
Sachverständiger (EBS/BIIS) 

 


